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Examen das „Befriedigend“ ist. Außerdem ist so bereits im
Referendariat die konkrete Bewerbung um eine Stelle mög-
lich, weil nicht erst die Abschlussnote abgewartet werden
muss.

> notar: Sie wollen im Rahmen des Staatsexamens vor
dem Referendariat bereits praktische Fertigkeiten abpr�-
fen, die bisher Gegenstand des zweiten Staatsexamens
sind. Kritiker wenden ein, damit w�rde das Studium
�berfrachtet. Was sagen Sie zu dieser Kritik?

> dr. jeep: Wir müssen bedenken, dass wir diese Fähig-
keiten letztlich nur von der besseren Hälfte der Studieren-
den fordern, nur sie werden und sollen das Examen beste-
hen. Im Übrigen halte ich es eher für natürlich, das gesamte
Studium nicht nur auf die Erstellung von Gutachten aus-
zurichten, sondern von Anbeginn auch die richterliche und
anwaltliche Sichtweise mitzuvermitteln, wenngleich der
Schwerpunkt das Gutachten bleiben sollte. Ein perfekter
Anwalt oder Richter wird nie am Ende der Ausbildung ste-
hen, aber die Grundfertigkeiten kann und sollte er mit-
bringen. Ich plädiere für ein System von Theorie und Praxis
in der Form, dass erst auch die „Theorie der Praxis“ gelehrt
und geprüft wird, bevor sie dann in den Stationen ange-
wandt werden kann. Wie man ein Urteil aufbaut, wie einen
Schriftsatz, wie ein Testament oder einen Ehevertrag, ist
zuerst einmal theoretisches Wissen. Der Vorteil ist, dass die
Referendare von Anfang an das Rüstzeug für die Praxis
haben, das ihnen heute erst vermittelt werden muss. Dies
steigert ihre Einsetzbarkeit in der Praxis und erhöht den
Lerneffekt erheblich.

> notar: Wie beurteilen Sie die Verfassungsm�ßigkeit
einer Zugangsbeschr�nkung zu den reglementierten
juristischen Berufen, die an einer Hochschulnote fest-
macht? Wie stellen Sie die Vergleichbarkeit der Hoch-
schulnoten sicher?

> professor dr. goll: Zunächst ist das Stuttgarter Modell
von dieser Frage ja nur für den Übergang vom Bachelor-
Studium ins Master-Studium tangiert, weil das Modell am
Ende der Masterphase durch entsprechende staatliche Ele-
mente die Vergleichbarkeit sicherstellt. Und was den Über-
gang vom Bachelor-Studium in den Masterstudiengang
angeht, glaube ich nicht, dass unsere Verfassung einen der-
art starren Rahmen vorgibt, dass hier unbedingt eine Staats-
prüfung erforderlich wäre. Ich glaube, so viel Flexibilität
haben die Väter unseres Grundgesetzes ihrem Werk mit-
gegeben, dass wir auf veränderte Rahmenbedingungen mit
vernünftigen Reformen reagieren können. Im Übrigen habe
ich noch nicht gehört, dass jemand die heutige erste Prü-
fung für verfassungswidrig halten würde, weil sie zu dreißig
Prozent Universitätsprüfung ist.

> m�ller-piepenkçtter: Verfassungsrechtliche Bedenken
bestehen nicht. Auch wer nach geltendem Recht Volljurist
werden will, muss eine Hochschulprüfung bestehen, näm-
lich die Schwerpunktbereichsprüfung. Ein vergleichbar
hohes Ausbildungsniveau zu schaffen, ist Aufgabe der Hoch-
schulen. Die staatliche Eingangsprüfung gibt die Vorgaben
für einen einheitlichen Standard.

> notar: Dr. Jeep, wie beurteilen Sie die Verfassungs-
m�ßigkeit der von Ihnen vorgeschlagenen Zugangs-
beschr�nkung zu den reglementierten juristischen Beru-

fen, wenn Sie – anders als heute – ein „befriedigendes“
Staatsexamensergebnis verlangen?

> dr. jeep: Ich sehe darin kein Problem. Im Gegenteil: Wol-
len und müssen wir nicht durch das Staatsexamen sicher-
stellen, dass unsere Rechtsberater und Richter wenigstens
eine „befriedigende“ Leistung ablegen? Ein Gutachten der
Hamburger Justizverwaltung kommt zum gleichen Ergebnis.
Zumal nunmehr das Staatsexamen nicht mehr Studien-
abschlussprüfung für alle, sondern Berufszugangsprüfung
für die besonders Geeigneten ist. Wer hier scheitert, hat
– anders als heute – bereits einen Hochschulabschluss!

> notar: Die Kritik an der Bologna-Umsetzung in ande-
ren Fachgebieten macht oft an dem nur dreij�hrigen
Bachelor fest, der die Studierenden in ein zu enges Kor-
sett presse, sie zeitlich �berfordere und nicht gen�gend
Freiheit zum wissenschaftlichen Studium biete. Sie
bef�rworten dennoch einen nur dreij�hrigen Bachelor.
Was entgegnen Sie auf die Kritik auch im Hinblick auf
die Berufschancen der Absolventen?

> professor dr. goll: Ob die Zeit reicht, hängt sehr davon
ab, was die Bachelor können sollen: Natürlich kann künftig
nicht in drei Jahren das gelernt werden, was bisher in vier
Jahren Regelstudienzeit zu lernen war. Diesen Anspruch hat
das Stuttgarter Modell aber auch nicht. Die jungen Leute
sollen ja nicht schon nach drei Jahren so weit sein, wie sie
heute nach der ersten Prüfung sind. Dass es aber möglich ist,
in drei Jahren ein solides methodisches Grundgerüst zu
legen, das nicht nur dazu befähigt, unmittelbar in rechts-
nahen Bereichen in den Beruf einzusteigen, sondern außer-
dem die Basis sein kann für Aufbauqualifikationen aller Art,
etwa in Masterstudiengängen verwandter Disziplinen, daran
habe ich keine Zweifel.

> m�ller-piepenkçtter: Die Curricula sind so auszurichten,
dass das Bachelor-Studium ohne zeitliche Überforderung
bewältigt werden kann. Von einem „Korsett“ kann keine

Rede sein: Es wird Wahl-
möglichkeiten geben, die je
nach Interesse der Studie-
renden und dem Fächer-
angebot der Fakultäten
genutzt werden können.
Hier kann wissenschaftlich
gearbeitet werden. Auch die
Bachelor-Arbeit stellt eine
wissenschaftliche Leistung
dar. Eine weitere wissen-
schaftliche Vertiefung folgt
im Masterstudium. Die
Berufschancen der Absol-
venten erhöhen sich
schließlich nicht dadurch,
dass man das Bachelor-
Studium auf vier Jahre
anlegt.

> notar: Sie pl�dieren f�r einen deutschen, zweij�hrigen
Master als Teil der grundst�ndigen Ausbildung zum
Volljuristen. Einj�hrige Masterabschl�sse (LL.M.) wer-
den bereits heute von jungen deutschen Juristen – meist
im Ausland – abgelegt und erhçhen deren Berufs-
chancen. Vertr�gt sich Ihr Modell mit dem Wunsch
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Roswitha M�ller-Piepenkçtter
im Gespr�ch
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nach mehr Internationalit�t der Juristenausbildung und
dem Ziel, ausl�ndische Studierende f�r einen Speziali-
sierungsmaster in Deutschland zu gewinnen?

> professor dr. goll: Ich sehe keine Gefahr für die Interna-
tionalisierung und Spezialisierung. Wenn schon in der heu-
tigen Staatsexamensstruktur die Universitäten die von
Ihnen sogenannten „Spezialisierungsmaster“ einrichten,
warum sollten sie denn das künftig nicht mehr tun? Und
was in der anderen Richtung die Mobilität deutscher Master-
absolventen ins Ausland und die Anerkennung dieses
Abschlusses im Ausland angeht, hängt ja beides nicht davon
ab, wie lange der Master in Deutschland dauert.

> m�ller-piepenkçtter: Den Universitäten bleibt es natür-
lich unbenommen, einen einjährigen Master für aus-
ländische Studierende anzubieten. Auch gegen einjährige
Studienprogramme zur Spezialisierung für deutsche Juristen
ist nichts einzuwenden. Der zweijährige Master als zweite
Stufe auf dem Weg zum Volljuristen weist einen ganz ande-
ren Zuschnitt auf. Die verschiedenen Masterprogramme
können nebeneinander stehen, da besteht überhaupt kein
Widerspruch. Im Gegenteil: Auch ein Bachelor-Absolvent
kann, statt den Weg zum Volljuristen weiter zu beschreiten,
einen spezialisierenden – ein- oder zweijährigen – Master
erwerben, um seine Chancen für einen Berufsstart weiter zu
erhöhen.

> notar: In Mannheim sollte ein Pilotversuch mit einem
speziellen, wirtschaftsorientierten juristischen Bachelor-
Studium starten, das Teile des Staatsexamen mit einge-
baut h�tte, die somit deutlich vor dem restlichen
Examen h�tten abgelegt werden kçnnen. Dies rief große
Kritik und den Vorwurf der Ungleichbehandlung vor.
Was ist hier Ihre Auffassung und der Stand der Dinge?

> professor dr. goll: In Mannheim startet ein Pilot-
versuch! Die erforderliche Änderung unserer Juristenaus-
bildungs- und Prüfungsordnung ist unterzeichnet. Eine
unzulässige Ungleichbehandlung gegenüber den im her-
kömmlichen Staatsexamensstudiengang Studierenden sehe
ich angesichts des insgesamt vollkommen anderen Studien-
konzepts in Mannheim nicht. Dort werden die juristischen
Studieninhalte nur zirka 70 Prozent ausmachen, rund 30
Prozent entfallen auf nichtjuristische Inhalte. Gleichwohl

haben wir den geäußerten Bedenken durch eine geänderte
Gestaltung der Regelung Rechnung getragen.

> notar: Frau Ministerin, denken Sie dar�ber nach, das
Referendariat zu verk�rzen? Wenn ja, w�re in diesem
Fall ein zweites Staatsexamen verzichtbar, um Gelegen-
heit zu geben, die verk�rzte Referendarzeit ganz dem
Sammeln von Praxiserfahrungen zu widmen?

> m�ller-piepenkçtter: Eine Verkürzung des Referenda-
riats ist wenig realistisch. Es müssen wie bisher die notwen-
digen berufspraktischen Erfahrungen gesammelt werden
können, gerade im anwaltlichen Tätigkeitsbereich. Dement-
sprechend sieht das nordrhein-westfälische Ausbildungs-
konzept – wie schon nach dem bisherigen Ausbildungs-
recht – einen zweijährigen Referendardienst vor. Ein
abschließendes Staatsexamen auf dem Niveau der bisheri-
gen zweiten juristischen Staatsprüfung ist in jedem Fall
unverzichtbar.

> notar: Herr Dr. Jeep, welche Bedeutung kommt nach
Ihrem Modell den Stationsnoten im Referendariat zu,
wenn es kein nachfolgendes Staatsexamen gibt? Besteht
aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass Gef�lligkeitsnoten das
Bild verf�lschen? Wird das Referendariat mçglicher-
weise entwertet, wenn am Ende keine abschließende
Leistungskontrolle mehr steht?

> dr. jeep: Die Zeugnisse, insbesondere aber die Arbeits-
berichte aus den Referendariatsstationen erlauben im Bewer-
bungsgespräch die gezielte Nachfrage, um auch die prakti-
schen Fähigkeiten einschätzen zu können. Wer hier auf
Tauchstation geht und nur beim Kollegen abschreibt, wird
im Gespräch sofort identifiziert, weil er keine Auskunft
geben kann. Ein „Mogeln“ ist damit sinnlos, Phantasie-
noten sind es auch. Dennoch sollte es keine Gesamtnote für
das Referendariat geben. Die Zeugnisse sind – wie alle Zeug-
nisse – ein Hilfsmittel für die spätere Auswahl, aber kein
objektives Messinstrument. Das ist aber völlig normal und
meines Erachtens auch kein Nachteil. „Iudex non calculat“,
das muss auch bei der Einstellungsentscheidung gelten,
selbst wenn es mehr Mühe macht. Sie lohnt sich.

> notar: Vielen Dank f�r das Interview!
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